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1) Alsfertigung an: 

Dieser Beschluß ist recbtsla:äfti~ 
Hamburg, den 1 8. n l. 1sb1 

Die Geschäftsstelle 

l{;U;~ 

Lchtsbatl~~ 
ist der Ob~ 
erteilt am 

Landgericht Hamburg 

P.UG. ,961 / 
Beschluß 

In der verbundenen Rückerstattungssache 

1. der Frau Dorothea M.Eo Fr e y h an 

geb. von Krakau, 

Amsterdam, Wielingenstraat 12, 

2. der Frau Gertraud A p p e 1 s 

geb. Freyhan, 

Amsterdam, Stalinlaan 26, 

3o des Herrn Rolf Fr e y h an, 

Amsterdam, Wielingenstraat 12, 

- als Erbeserben nach Sophie Freyhan 

geb. Cohn -

Antragsteller, 

Bevollmächtigte: Rechtsbeistand Heinz Kahn, 

München 22, Thierschstraße 25, 

Unterbevollmächtigter: Rechtsanwalt 
.X Parteien aJ. J(Jt f Jii 
x Be~ igte _ h Walter Michaelis ,Hamburg 36, Kaiser-Wilhelmstr o 89, I 

r:_,t Urki~.1;den (_,A,CJ' 
2) je 1 Abschrift an gegen '>J. ~ ~'4-

Lmde~"~w 
f. Vl.i:1r, • g. Konw. !'~ 
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das D e u t s c h e Reich, 

gesetzlich vertreten durch den Bundesminister 

der Finanzen, Verfahrensvertreterin 

Oberfinanzdirektion Hamburg, 

Az.: -F 538-UA 5 u. UA 4-BV 44/441 u.OV 45 -

Antragsgegner, 
2 
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lasserin angemeldet . 

Der Antragsgegner hat die die rblasserin betref-

fende Devisenakte 8709 vorgelegt und darauf hingeWi sen, 

daß der Hausrat der Erblasserin vom Versteigerungshaus des 

Amtsgerichts Hamburg am 8.11.1943 versteigert worden ist. 

1 Er hält es aed2gA für zweifelhaft, ob die entzogenen Ver­

mögensgegenstände zusammen 1.000,-- RM wert gewesen seien. 

Das Gericht hat die Versteigerungsakte beigezogen 

und Auskünfte des Staatsarchivs und der Jüdischen Gemeinde 

in Hamburg (Blatt 11 und 12 d. Akte) eingeholto 

II. 

Die Rückerstattungsansprüche der Antragsteller 

sind gemäß Art. 26 Abs. 2 REG,§ 16 BRüG in der zuerkannten 

Höhe begründet. 

Aus den Versteigerungsakten ergibt sich, daß 

der Hausrat der Erblasserin am 28., 29.10. und 1.11. 1943 

zum Brutto-Erlös von 311,70 RM versteigert und der Netto­

Erlös an die Oberfinanzkasse Hamburg abgeführt worden ist. 

Nach den Auskünften des Staatsarchivs und der Jüdischen 

Gemeinde ist die Erblasserin am 13. Oktober 1942 im 

Konzentrationslager Ravensbrück verstorben. ls vorletzte 

Anschrift ist Grindelallee 134/bei Isaac angegeben, so 

daß die verzeichneten Gegenstände der Erblasserin g hört 

haben müssen;denn auch in den Versteigerungsakten ist 

diese Anschrift der Erblasserin ange eb n. Di im lde-
~ 

formular genannte Anschrift,Hansastraße, und ind r D vis n-

akte bezeichnete Anschrift, Rappstraße 2 I., hat die Erb-

/ lasserin/ nach der uskunft des Staatsarohivs,1 zu früheren 

eiten 
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Zeiten gehabt, so daß alle vorliegenden Unterlagen die 

Erblasserin betreffen . 

Hieraus ergibt sich , daß di rblasserin spätestens 

im Jahre 1942 in das Konzentrationslager Ravensbrück ge­

bracht worden und ihr Hausrat entweder bei ihrer Deportation 

oder bei i h rem Tode im Oktober 1942 dem Reich verfallen 

gewesen und erst ein Jahr später versteigert worden ist. 

Hierfür ist der Antragsgegner schadensersatzpflichtig. 

Die Höhe des Anspruchs l äßt sich i m einzelnen 

nicht genau errechnen. Die Kammer ist daher auf eine 

Schätzung gemäß§ 287 ZPO angewiesen. Ihr ist bekannt, daß 

Versteigerungserlöse in derartigen Fällen regelmäßig nur 

eine unzulängliche Höhe erreicht haben und für die Schätzung 

des Wiederbeschaffungswertes am 1.4. 1956 eine iultipli­

zierung der Versteigerungserlöse mit 2 1/2 angemessen ist. 

Im vorliegenden Fall kommt jedoch hinzu, daß die Versteige­

rung erst ein Jahr nach der Entziehung der Gegenstände er­

folgt ist und die Sachen daher während der Lagerung auf dem 

Lager Friedrich Wiese (Akte des Versteigerungshauses) an 

Wer t verloren haben werden. Außerdem hat die rblasserin 

einige Ge 6 enstände in das Konzentrationslager mitnehmen 

können, die ihr jedoch ebenfalls bei der Verhaftung ent­

zogen und nur leihweise überlassen worden sindo Deporti rte 

durften regelmäßig eigene Sachen im Gewicht von 50 kg mit­

nehmene Vermutlich ist auch bei der Verbringung der Erblas­

serin nach Ravensbrück in dieser eise verfahren worden. 

Deshalb sind Me im Versteigerungsprotokoll nicht alle 

entzogenen Gegenstände aufgeführt worden. us dem Umzugs­

gutverzeichnis , das die Erblasserin noch am 200 Oktober 

) 1941 der Devisenstelle vorgele/t hat, weil sie damals noch 
nach 
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nach Holland auswandern wollte , ergibt eich, daß die ~rb­

lasserin zu diesem Zeitpunkt , also kurz vor ihrer Verhaf tung, 

wesentlich mehr Gegenst··nde besessen hat , als sp„te r ver­

steigert worden sind. Darunter befinden sich auch ein 

Sael-Mantel und eine Pelzjacke . Den g rößten eil der nicht 

versteigerten Sachen wird die ~rblasserin mit in das 

Konzentrationslag er genommen haben . ZHar hat die Erblasserin 

im Umzugsgutverzeichnis bei dem Sael- antel vermerkt: 

"Einkaufspreis 150,--RM , .Anschaffungszeitpunkt: 1907 

(defekt)"; der Einkaufspreis wi:tdjedoch vermutlich zu 

niedrig angegeben worden sein. Für die Pelzjacke ist ein 

Einkaufspreis von 100,--RM und als Anschaffungszeitpunkt 

1937 angegeben worden . 

Nach allem h ä lt die Kammer eine Schätzung der 

Ers atzansprüche auf 2 . 000,-- DM für angemessen und die 

Einwendungen des Antragsgegners hiergegen für unbegründet. 

Zu einer von der egelung des Art. 63 REG 

abweichenden Kostenentscheidung besteht kein Anlaß. 


	IMG_4902
	IMG_4903
	IMG_4904
	IMG_4905
	IMG_4906

